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@ Veroffentlicht am 01.04.1997

Rechtssatz

Erteilt die Beschuldigte (eine deutsche Zulassungsbesitzerin) die Auskunft, sie kdnne nicht mehr angeben, wer den
PKW zur Tatzeit gelenkt hat, weil zumindestens drei Personen in Frage kamen, so gibt diese Auskunft zu erkennen, daf}
die Beschuldigte mangels Aufzeichnungen keine Auskunft dartber erteilen kann, wem sie das mehreren Personen zur
Benutzung stehende Fahrzeug konkret zu der in der Anfrage angegebenen Zeit zum Lenken Uberlassen hat. Damit
erfullt die Beschuldigte die im Abs 2 des § 103 KFG auferlegte Verpflichtung nicht, sodaR sie verwaltungsstrafrechtlich
verantwortlich ist. Dabei entschuldigt der Hinweis der Beschuldigten, dal sie Deutsche sei und im deutschen
StraBenverkehrsrecht eine Bestimmung, die den Pflichten und den Regelungsinhalt des 8 103 Abs 2 KFG entspreche,
nicht bekannt sei, nicht, weil auslandische Kraftfahrzeuglenker verpflichtet sind, sich (ber die in Osterreich geltenden
Vorschriften im Straenverkehrsrecht ausreichend zu unterrichten, sodal? ein entschuldbarer Rechtsirrtum nicht

vorliegt.

Quelle: Unabhéangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/04/01 KUVS-345/1/97
	JUSLINE Entscheidung


